
  

  

 
 
 
Antrag  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beratungsfolge Termin Status 

Stadtrat 27.06.2018 öffentlich 
Entscheidung 
 

Ausschuss für Ordnung und Umweltan-
gelegenheiten 

13.09.2018 öffentlich 
Vorberatung 

Ausschuss für Finanzen, städtische Be-
teiligungsverwaltung und Liegenschaf-
ten 

29.11.2018 
04.12.2018 

öffentlich 
Vorberatung 
 

Hauptausschuss 12.12.2018 öffentlich 
Vorberatung 

Stadtrat 19.12.2018 öffentlich 
Entscheidung 

 
 
 
Betreff: Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN zur Aufstellung einer 

Toilettenanlage auf der Würfelwiese 
  
 
Beschlussvorschlag: 
 
Die Stadt wird beauftragt, ab Frühjahr 2019 eine öffentliche Toilettenanlage im Bereich der 
Würfelwiese einzurichten. Die dafür erforderlichen finanziellen Mittel sind im Haushalt 2019 
einzuplanen. 
 
gez. Dr. Inés Brock 
Fraktionsvorsitzende 
 
 

TOP: 
Vorlagen-Nummer:  VI/2018/04165 
Datum:   06.06.2018 
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Plandatum:     
   



   

 
Begründung:  
 
Der Antwort auf unserer Anfrage vom April 2018 (VI/2018/03962) ist zu entnehmen, dass die 
nach Beschluss des Stadtrates aufgestellten Toilettenanlagen im Jahr 2017 keine nennens-
werten Schäden durch Vandalismus erlitten haben. Die Würfelwiese ist aus unserer Sicht 
neben dem Wasserspielplatz und der Ziegelwiese ein weiterer sinnvoller Standort mit einem 
Spielplatz, der Eltern und Kinder aus dem gesamten Stadtgebiet anzieht. Darüber hinaus 
machen die Liegewiese, die Nähe zur Saale und zur Innenstadt dieses Areal zu einem be-
liebten Naherholungsziel für alle Bürgerinnen und Bürger der Stadt. Vor diesem Hintergrund 
sollte die Stadt hier ein entsprechendes Angebot vorhalten. 



   

 
 

Stadt Halle (Saale)                                      20. Juni 2018 
Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters 
 
 
 
 
Sitzung des Stadtrates am 27.06.2018 
Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN zur Aufstellung einer Toilettenanlage auf  
der Würfelwiese 
Vorlagen-Nummer: VI/2018/04165 
TOP: 9.8 
 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
 
Der Oberbürgermeister verweist den Antrag in den Ausschuss für Ordnung und Umweltan-
gelegenheiten und in den Ausschuss für Finanzen, städtische Beteiligungsverwaltung und  
Liegenschaften. 
 
 
Begründung: 
 
Die Einbringung des Haushalts 2019 erfolgt im September und obliegt ausschließlich der 
Verwaltung. Im Rahmen der Haushaltsberatungen kann das Anliegen des Antragstellers er-
örtert werden. 
 
 
 
 
 
Dr. Bernd Wiegand 
Oberbürgermeister  
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